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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

Als letzter Kanton hat St. Gallen das Stimm- und Wahlrechtsalter auf 18 Jahre gesenkt.
In der Waadt empfahlen die Kantonsregierung und das Parlament die Ablehnung der
1991 eingereichten Volksinitiative für die Einführung des aktiven und passiven
Stimmrechts in Kantons- und Gemeindeangelegenheiten für Ausländer mit
Niederlassungsbewilligung. Das von den Gewerkschaften, der SP und den Grünen
unterstützte Volksbegehren gelangte noch im Berichtsjahr zur Abstimmung und wurde
mit einem Neinanteil von 74% deutlich abgelehnt. In Genf sprach sich die
Kantonsregierung ebenfalls gegen eine ähnliche Initiative aus.
In den Kantonen Bern und Basel-Stadt wurden ähnliche Volksinitiativen eingereicht. Im
Kanton Bern hatte sich das Parlament bereits anlässlich der Beratung der Totalrevision
der Kantonsverfassung mit dieser Frage zu befassen. Ein von der Kommission
vorgeschlagener Artikel, welcher die fakultative Einführung des Ausländerstimmrechts
auf Gemeindeebene vorsah, wurde aus abstimmungstaktischen Gründen vom Grossen
Rat wieder gestrichen. Immerhin beschloss das Parlament eine Motion, welche diesen
Artikel der Volksinitiative als Gegenvorschlag gegenüberstellen will. Eine weitere
Volksinitiative für die Einführung des Ausländerstimmrechts wurde im Kanton Tessin
lanciert. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.09.1992
HANS HIRTER

Das Anliegen der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für niedergelassene
Ausländer konnte auch im Berichtsjahr keinen Durchbruch verzeichnen. In Genf
empfahl das Parlament zwei Volksinitiativen für die Einführung des integralen resp.
lediglich des aktiven Stimm- und Wahlrechts zur Ablehnung. Die beiden Begehren
wurden vom Volk am 6. Juni resp. am 28. November mit jeweils 71 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. Im Kanton Bern beantragte die Regierung immerhin, der 1992
eingereichten Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, der die
fakultative Einführung auf Gemeindeebene erlaubt. Sie entsprach damit einer vom
Parlament im Rahmen der Totalrevision der Verfassung überwiesenen Motion. Im
Kanton Zürich folgte das Volk der Empfehlung von Regierung und Parlament und lehnte
eine Volksinitiative für das fakultative kommunale Ausländerstimmrecht mit 74 Prozent
Nein-Stimmen deutlich ab. In Basel-Stadt sprachen sich Regierung und Parlament
gegen eine Volksinitiative für das kantonale Ausländerstimmrecht aus. Neue
Volksinitiativen für das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene resp. für die
fakultative gemeindeweise Einführung wurden im Berichtsjahr in den Kantonen
Freiburg und Aargau eingereicht. Die im Tessin im Vorjahr lancierte Initiative erreichte
die erforderliche Unterschriftenzahl nicht. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.11.1993
HANS HIRTER

Im Kanton Genf unternahm die Regierung einen neuen Anlauf in Richtung politische
Gleichstellung der Ausländer und Ausländerinnen. Sie beantragte dem Parlament eine
Verfassungsänderung, welche den Gemeinden erlauben würde, das kommunale
Ausländerstimm- und -wahlrecht einzuführen. Im Kanton Jura, wo Ausländer sowohl
auf kantonaler als auch kommunaler Ebene über das aktive Stimm- und Wahlrecht
verfügen (mit Ausnahme von Abstimmungen über Verfassungsänderungen), beschloss
das Parlament in erster Lesung, dass diese in Zukunft auch in die kommunalen
Parlamente wählbar sein sollen. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.11.1998
HANS HIRTER

Der Grosse Rat des Kantons Genf empfahl die beiden im Vorjahr eingereichten
Volksinitiativen für die Einführung des Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene zur
Annahme. Gefordert wird damit die Einführung des aktiven resp. des integralen (d.h.
aktiven und passiven) Stimmrechts für niedergelassene Ausländer.

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2004
HANS HIRTER
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Im Kanton Genf entschieden die Bürgerinnen und Bürger über zwei Volksinitiativen zur
Einführung des kommunalen Stimm- und Wahlrechts für Ausländer, die seit acht
Jahren im Kanton wohnen. Die eine wollte dieses auf das aktive Wahlrecht
beschränken, die zweite auch die Wählbarkeit einschliessen. Damit legten die Initianten
zwei Möglichkeiten mit unterschiedlicher Reichweite vor, nachdem das Volk 2001 eine
weiter gehende Vorlage abgelehnt hatte. Dass die Initianten damit taktisch klug
gehandelt hatten, zeigte das knappe Abstimmungsresultat: Die weniger weit gehende
Initiative wurde mit 52% Ja knapp gutgeheissen, diejenige, die auch die Wählbarkeit
einführen wollte, hingegen mit 53% Nein abgelehnt. Die Liberalen und die SVP hatten zu
beiden Vorlage die Nein-Parole ausgegeben. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.05.2005
HANS HIRTER

Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN

1) 24 Heures, 27.3., 6.5., 3.9., 23.9. und 28.9.92; JdG, 25.3.92; SGT, 18.4., 8.5. und 18.5.92; BE: BZ, 1.5.92 und; BZ, 25.6. und
4.11.92 (Verfassung). BS: BaZ, 19.5.92. TI: CdT, 18.11.92. 
2) CdT, 14.1.93; AT, 22.1.93; JdG, 13.3., 7.6., 29.11.93; Lib., 20.3. und 30.6.93; TA, 20.4. und 27.9.93; Bund, 11.8.93.
3) TG, 2.10.98; QJ, 17.11. und 19.11.98
4) TG, 8.4., 25.4. und 10.5.05; TA, 25.4.05. 
5) BS: BAZ, 23.6. 18.08. und 27.09.10; GL: NZZ 2.5.10; VD: NZZ, 18.1.10; 24h, 18.1.10 und LT, 15.10.10; BE: Bund, 19.1. und 27.9.10;
LU: NLZ 3.8.10.
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